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Allgemeine Geschäftsbedingungen  

der Firma Hugo Frosch GmbH, Günztalstr. 120, D-86489 Deisenhausen  

Registergericht: Memmingen HRB 10654 
  USt-Ident-Nummer: DE 202416431  

  

§ 1 Geltungsbereich, Allgemeines  

   

• Unsere Verkaufsbedingen regeln das Vertragsverhältnis zwischen der Firma Hugo Frosch GmbH, 
vertr. durch den Geschäftsführer Hugo Frosch (nachfolgend Frosch GmbH genannt) und den 
Kunden und gelten in dieser Fassung nur gegenüber Unternehmen. Unsere Verkaufsbedingen 
gelten ausschließlich; entgegenstehende oder abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden 
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere 
Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von 
unseren Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den 
Kunden vorbehaltlos ausführen. 
     

• Alle Vereinbarungen, die zwischen der Frosch GmbH und dem Kunden zwecks Ausführung dieses 
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. Abweichende 
Vereinbarungen, Nebenabreden, Zusicherungen und sonstige Zusagen sind nur wirksam, wenn die 
Frosch GmbH ihnen schriftlich zugestimmt hat. 
     

• Unsere Entwürfe, Muster, Modelle und dergleichen dürfen vom Kunden weder nachgeahmt, noch 
in anderer Weise zur Nachbildung verwendet werden.  
       
   

§ 2 Angebot, Vertragsschluss 

   

• Die Angaben und Angebote der von der Frosch GmbH vertriebenen Waren und 
Produktbeschreibungen sind freibleibend. Änderungen, Druckfehler und Irrtümer behält sich die 
Frosch GmbH vor.  
     

• Die Bestellung des Kunden stellt ein bindendes Angebot dar. Die Frosch GmbH ist berechtigt, 
dieses Angebot innerhalb von 2 Wochen unter Zusendung einer Auftragsbestätigung anzunehmen. 
Die Auftragsbestätigung wird übermittelt durch Brief, Faxschreiben oder durch E-Mail. Nach 
fruchtlosem Ablauf der in Satz 1 genannten Frist gilt das Angebot als abgelehnt.  
     

• Bei Geschäften über die Internet- Auktion eBay oder ähnliche Auktionen gelten die für die 
Auktionen geltenden Bedingungen des Auktionshauses hinsichtlich der Einzelheiten des 
Vertragsabschlusses vor unseren Bedingungen.  
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§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen 

   

• Es gelten unsere Preise ab Werk inklusive Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils 
gültiger Höhe, sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird.  
     

• Die Bezahlung der Waren erfolgt per Vorkasse, durch Bankeinzug oder nach Rechnungserhalt. Wir 
behalten uns das Recht vor, im Einzelfall bestimmte Zahlungsarten zu akzeptieren oder 
auszuschließen.  
       
    Bei Zahlung per Vorkasse verpflichtet sich der Kunde, den Kaufpreis nach Vertragsschluss 
unverzüglich auf unser unten bezeichnetes Konto zu zahlen, jedoch spätestens bei Meldung.  
     
    Bei Zahlung per Bankeinzug erfolgt die Abbuchung innerhalb einer Woche nach Vertragsschluss 
abzüglich 4 % Skonto. 
     
    Bei Zahlung des Rechnungsbetrages innerhalb von 10 Tagen 2 % Skonto, ansonsten ist die 
Zahlung nach 30 Tagen ohne Abzug fällig.  
     

• Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs. Der Kaufpreis ist 
während des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt bei Rechtsgeschäften, an denen 
ein Verbraucher nicht beteiligt ist, acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Die 
Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 
       
   

§ 4 Lieferung, Gefahrübergang 

   

• Die Lieferung erfolgt durch Versendung der Ware an die vom Kunden mitgeteilte Adresse. Die 
Lieferfrist beträgt im Allgemeinen 4 Wochen nach Erhalt des vollständigen Kaufpreises, soweit 
Lieferung gegen Vorkasse vereinbart ist. Ansonsten beträgt die Lieferfrist im Allgemeinen 4 
Wochen nach Versand der Auftragsbestätigung. Diese Angaben sind unverbindlich, soweit nichts 
anderes vereinbart ist.  
     

• Die Kosten für den Versand sind vom Kunden zu tragen. Für Auslandslieferungen wird, soweit 
nichts anderes angegeben ist, der Preis für Verpackung und Versand gesondert nach Gewicht 
berechnet. Wenn der Kunde eine spezielle Art der Versendung wünscht, bei der höhere Kosten 
anfallen, so hat er auch diese Mehrkosten zu tragen. 
     

• Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Kunden zumutbar sind und keine anderweitige 
Vereinbarung getroffen wurde. 
     

• Die Einhaltung der von der Frosch GmbH angegebenen Lieferfristen setzt die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten 
Vertrages bleibt vorbehalten. 
     

• Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, sso 
ist die Frosch GmbH berechtigt, den ihr entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern 
vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer 
zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in 
Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 
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• Die Frosch GmbH haftet nach den gesetzlichen Vorschriften, wenn der Lieferverzug auf einer von 
ihr zu vertretenen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht. Ansonsten ist 
die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
     

• Erwirbt der Kunde den Kaufgegenstand für seine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit, geht die 
Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des Kaufgegenstands auf 
ihn über, sobald die Frosch GmbH den Kaufgegenstand dem Spediteur, dem Frachtführer oder der 
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat.  

 
       

§ 5 Eigentumsvorbehalt 

   

• Der Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Frosch GmbH. Vor 
Eigentumsübertragung ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder 
Umgestaltung ohne ausdrückliche Einwilligung von Frosch GmbH nicht zulässig. Die Frosch GmbH 
ist berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält. 
     

• Der Kunde ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die 
Kaufsache pfleglich zu behandeln. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat der 
Kunde die Frosch GmbH unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte 
Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der 
Lage ist, der Frosch GmbH die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 
771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den der Frosch GmbH entstandenen Ausfall.  
     

• Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr 
berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt 
der Kunde schon jetzt an die Frosch GmbH in Höhe des vereinbarten Faktura-Endbetrages 
(einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Der Kunde bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der 
Abtretung ermächtigt. Die der Frosch GmbH zustehende Befugnis, die Forderung selbst 
einzuziehen, bleibt davon unberührt. Die Frosch GmbH wird von dieser Befugnis keinen Gebrauch 
machen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen 
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.  
   

 

§ 6 Rücktritt 

   

• Die Frosch GmbH ist berechtigt, vom Vertrag auch hinsichtlich eines noch offenen Teils der 
Lieferung oder Leistung zurückzutreten, wenn falsche Angaben über die Kreditwürdigkeit des 
Kunden gemacht worden oder objektive Gründe hinsichtlich der Zahlungsunfähigkeit des Kunden 
entstanden sind, bspw. die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käufers 
oder die Abweisung eines solchen Verfahrens mangels Masse. Dem Käufer wird vor Rücktritt die 
Möglichkeit eingeräumt, Vorauszahlung zu leisten.  
     

• Unbeschadet etwaiger Schadenersatzansprüche sind im Falle des Teilrücktritts bereits erbrachte 
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen.  
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§ 7 Mängelhaftung 

   

• Voraussetzung für die wirksame Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen des Kunden 
ist, dass dieser den nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 
ordnungsgemäß nachgekommen ist. Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach der Ablieferung 
durch die Frosch GmbH zu untersuchen, soweit dies nach ordnungsmäßigem Geschäftsgang 
tunlich ist, und bei Vorliegen eines Mangels diesen gegenüber der Frosch GmbH unverzüglich 
anzuzeigen. Unterlässt er die Anzeige, so gilt der Kaufgegenstand als genehmigt, es sei denn, 
dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich 
später ein solcher Mangel, so muss die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht 
werden; anderenfalls gilt der Kaufgegenstand auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt. 
Diese Bestimmungen gelten nicht, wenn der Mangel arglistig verschwiegen wurde. Die rechtzeitige 
Absendung der Mängelanzeige genügt.  
     

• Bei Vorliegen eines Sachmangels hat der Kunde das Recht, als Nacherfüllung nach seiner Wahl 
die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung von mangelfreier Ware oder Teile davon zu 
verlangen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, hat der Kunde das Recht, den Kaufpreis zu mindern 
oder vom Vertrag zurückzutreten. Die Frosch GmbH behält sich vor, die vom Kunden gewählte Art 
der Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie unmöglich oder nur mit unverhältnismäßigen Kosten 
möglich ist. In diesem Fall beschränkt sich der Anspruch des Kunden auf die andere Art der 
Nacherfüllung; das Recht, auch diese unter den Voraussetzungen des Satzes 3 zu verweigern, 
bleibt unberührt.  
     

• Liefert die Frosch GmbH zum Zwecke der Nacherfüllung einen mangelfreien Kaufgegenstand, kann 
sie vom Kunden Rückgewähr der mangelhaften Ware verlangen.  
     

• Ansprüche des Kunden wegen Mängeln verjähren nach einem Jahr.  
     

• Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Kunden hervorgerufen werden, begründen 
keinen Anspruch gegen die Frosch GmbH. 
     

• Eine Sachmängelhaftung ist ausgeschlossen bei Abweichungen von Muster, Farbtönen, 
Beschaffenheit sowie Änderungen in Konstruktion und Ausführung. 
     

• Die Frosch GmbH haftet bei Schadensersatzansprüchen des Kunden wegen Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten oder bei Ansprüchen, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
beruhen, nur für den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden unmittelbaren Schaden. Dies gilt 
auch für das Verschulden von Vertretern oder Erfüllungsgehilfen. Die zwingende Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz und wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit bleibt hiervon unberührt. 
       
   

 

§ 8 Allgemeine Haftung   

Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von 
Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind, soweit rechtlich zulässig, 
ausgeschlossen. Die Haftung der Frosch GmbH beschränkt sich, wenn ein Haftungsausschluss rechtlich 
nicht zulässig ist, auf den Ersatz des nach Art des Vertrages vorhersehbaren, unmittelbaren 
Durchschnittsschadens.  
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§ 9 Datenschutz 

Alle zur Durchführung des Auftrags erforderlichen personenbezogenen Daten werden in 
maschinenlesbarer Form gespeichert und vertraulich behandelt. Die für die Bearbeitung eines Auftrags 
notwendigen Daten wie Name und Adresse werden im Rahmen der Durchführung der Lieferung an die mit 
der Lieferung des Kaufgegenstands beauftragten Unternehmen weitergegeben.  

   

§ 10 Gerichtsstand 

Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. Sind die 
Vertragsparteien Kaufleute, ist das Gericht am Geschäftssitz der Frosch GmbH zuständig, sofern nicht für 
die Streitigkeit ein ausschließlicher Gerichtsstand begründet ist. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der 
Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.  

   

§ 11 Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser AGB ungültig oder undurchsetzbar sein oder werden, so bleiben die übrigen 
Bestimmungen dieser AGB hiervon unberührt, es sei denn, dass durch den Wegfall einzelner Klauseln eine 
Vertragspartei so unzumutbar benachteiligt würde, dass ihr ein Festhalten am Vertrag nicht mehr 
zugemutet werden kann.  
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